
Satzungsänderungsantrag

Antragsteller Mitgliedsnummer

Kontakt Datum 18.09.2024

Paragraf Finanzordnung § 10 Staatliche Teilfinanzierung

Gegenstand / Thema
Vorschlag zur Schaffung eines Ausschuss „Parteienfinanzierung“ mit der Aufgabe zur Regelung der Verteilung der 
Gelder aus der staatlichen Parteienfinanzierung

abstimmungsfähiger
Wortlaut

Der Paragraph § 10 wird erweitert um den Absatz 2 - 4.

Begründung Der aktuelle Passus wurde geschrieben, bevor überhaupt bekannt wurde, ob und in welcher Höhe der Partei Mittel aus 
der staatlichen Teilfinanzierung zufließen würden. Inzwischen sind Bescheide ergangen, die jeweils den jährlichen 
Gesamtbetrag der staatlichen Förderung ausweisen und Abschläge für das Folgejahr definieren.

Die Entscheidung über die Verteilung der Geldmittel aus der staatlichen Parteienfinanzierung soll auf eine breite Basis 
innerhalb der Partei gestellt werden. Deshalb soll die Entscheidung nicht allein beim Bundesvorstand oder bei den 
Landesvorständen liegen, sondern ein Ausschuss geschaffen werden, der mehrere Gliederungen der Partei abbildet 
aber auch einzelnen Mitgliedern der Partei eine Mitarbeit ermöglicht.

Meine ursprüngliche Idee eines Gremiums, welches eine breite Beteiligung von Mitgliedern aus der KV-Ebene beinhaltet 
habe ich derart überarbeitet, dass ich Mitglieder ohne Amt an der Mitarbeit beteilige und zusätzlich das Gremium auf 
eine Anzahl an Mitgliedern beschränke, welche eine effektive Arbeit ermöglicht. Beim Nachdenken welche Anzahl von 
welcher Gliederungsebene eingebunden sein soll, ist mir klar geworden, dass eine kleinere Gruppe eher zu 
Arbeitsergebnissen kommen wird als eine große Gruppe. Je größer die Gruppe, desto mehr Wortmeldungen müssen 
berücksichtigt werden und umso mehr Zeit vergeht je Sitzung. Bei über 20 Mitgliedern vergehen allein nur mit ersten 
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Wortmeldungen schon 1-2 Stunden ohne das inhaltlich gearbeitet werden kann.

Deshalb habe ich mich entschlossen den Vorschlag so zu überarbeiten, dass es eine schlanke Gruppe wird und 
trotzdem eine Parität zwischen Exekutive und einfachen Mitgliedern gibt.

Im Grunde kann ein Beschluss mit allen Exekutiv-Mitgliedern und 2 einfachen Mitgliedern getroffen werden. Damit sollte 
die Beschlussfähigkeit gewährleistet sein.
Aus meiner Sicht ist das Losverfahren ein gültiges Wahlverfahren, so sehen es Abgeordnete des Bundestages. Zwar 
werden allgemeine Wahlverfahren bevorzugt, aber für ein solches Gremium in welchem es um "Bonuszahlungen" geht, 
steht für mich nicht die Existenz der Partei auf dem Spiel. Die Partei muss generell auch ohne Parteienfinanzierung in 
der Lage sein, seine Existenz und Arbeit über Beitragszahlungen und Spenden zu organisieren.

Satzungsvergleich

ALT NEU

(1) Die Partei hat das Ziel, sich überwiegend durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden zu finanzieren. Einnahmenerzielung durch 
Vermögensverwaltung und unternehmerische Tätigkeit, die sich 
an den Grundsätzen des ehrbaren Kaufmanns orientiert, ist 
erlaubt. Gleichwohl beantragen die Schatzmeister jährlich die für 
die Gliederungen vom Staat zur Verfügung gestellten Mittel auf 
Bundes- und Landesebene.

(1) Die Partei hat das Ziel, sich überwiegend durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden zu finanzieren. Einnahmenerzielung durch 
Vermögensverwaltung und unternehmerische Tätigkeit, die sich an 
den Grundsätzen des ehrbaren Kaufmanns orientiert, ist erlaubt. 
Gleichwohl beantragen die Schatzmeister jährlich die für die 
Gliederungen vom Staat zur Verfügung gestellten Mittel auf 
Bundes- und Landesebene.

(2) Durch die regelmäßige Teilnahme an Wahlen im Bund, in den 
Ländern und in den Kommunen sowie durch die Abgabe eines 
jährlichen Rechenschaftsbericht beim Präsidenten des Deutschen 
Bundestages erfüllt die Partei die Voraussetzungen für die 
Beantragung einer staatlichen Teilfinanzierung bei der 
Bundestagsverwaltung.



(3) Den Antrag auf Staatliche Teilfinanzierung stellt der
Bundesschatzmeister bei der zuständigen Stelle der
Bundestagsverwaltung.

(4) Über die Verteilung der Gelder aus der staatlichen
Parteienfinanzierung auf Bundesebene soll ein Ausschuss
„Parteienfinanzierung“, kurz (PaFin), mit 2/3 Mehrheit, im Range
eines Parteitagsbeschlusses verbindlich entscheiden.
Der Ausschuss kann diesbezüglich auch Beschlussvorlagen für
einen Parteitag erarbeiten.

Der Bundesschatzmeisters behält ein Vetorecht für den Fall, dass
gesetzlich verordnete Zahlungen nicht über den
Verteilungsvorschlag gedeckt sind.
Die Gruppe darf über die Kalenderjahre einzeln entscheiden.
Die Gruppe darf über eine für alle Kalenderjahre gültige Verteilung
entscheiden.
Die Gruppe kann Vorschläge zur zukünftigen Verteilung der
staatlichen Parteienfinanzierung über das Jahr 2024 hinaus für
einen Parteitagsbeschluss erarbeiten.

Zusammensetzung des Ausschuss „PaFin“:
2 Mitglieder des Bundesvorstandes.
4 Beauftragte aus den 16 Landesvorständen per Losverfahren
gewählt.
6 Beauftragte aus dem Mitgliederschwarm per Losverfahren
gewählt.

Jedes Mitglied ohne Amt auf Bundes-, Landes- oder Bezirksebene
kann sich in einer 4-wöchigen Bewerbungsphase per E-Mail beim
Bundesvorstand um einen Platz bewerben. Von den
eingegangenen Bewerbungen werden per Losverfahren 6
Beauftragte/r und 6 Beauftragte-Nachrücker/in vom
Bundesvorstand gewählt.



Jeder Landesverbandsvorstand kann 1 Beauftragten und 1 
Nachrücker wählen und meldet diesen an den Bundesvorstand. 
Von den LV-Beauftragten werden 6 Beauftragte und 6 Nachrücker 
per Losverfahren vom Bundesvorstand gewählt.

Die Gruppe muss zu mindestens 2/3 durch gewählte Vertreter (im 
Sinne des §12 PartG) bestehen, wobei das Losverfahren als 
Wahlverfahren gilt. Dies gilt auch im Rahmen von eventuellen 
Vertretungs- oder Nachrückerregelungen.

Die Gruppe hat sich eine GO zu geben die mindestens vier 
Wochen vor einer Beschlussfassung an geeigneter Stelle 
parteiweit zu veröffentlichen ist. Regelungen zum Ablauf wie 
Rederechte und Redezeiten sind in der zu veröffentlichenden GO 
zu nennen.

Beschließende Sitzungen müssen, direkt Beschluss-vorbereitende 
Sitzungen sollen Partei-öffentlich im Bundeszoom abgehalten 
werden.

Voraussetzung für die Beschlussfähigkeit sind 8 Teilnehmer.
Das Verfahren für das Sammeln der Beauftragten aus den 
Landesvorständen und der Mitglieder für das Losverfahren läuft 4 
Wochen ab Parteitagsbeschluss. Direkt im Anschluss soll der 
Bundesvorstand das eigentliche Losverfahren in einer 
transparenten Weise durchführen.


